
KOMMISSION / DÄNEMARK 

SCHLUSSANTRÄGE DER FRAU GENERALANWALT 

CHRISTINE STIX-HACKL 

vom L Juni 2006 1 

I — Einführung 

1. Mit der vorliegenden Vertragsverlet
zungsklage beantragt die Kommission die 
Feststellung, dass das Königreich Dänemark 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus 
den Artikeln 39, 43, 49 und 56 des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft verstoßen hat, dass es eine Regelung 
für Lebensversicherungen und Altersversor
gungen eingeführt und aufrechterhalten hat, 
nach der das Steuerabzugs- und das Steuer
befreiungsrecht für Beitragszahlungen (§§ 18 
und 19 des Pensionsbeskatningslov [Gesetz 
über die Besteuerung der Altersversor
gung] 2) nur für Beitragszahlungen im Rah
men von Verträgen gewährt wird, die mit in 
Dänemark ansässigen Versorgungseinrich
tungen geschlossen wurden, während für 
Beitragszahlungen im Rahmen von Verträ
gen, die mit in anderen Mitgliedstaaten 
ansässigen Versorgungseinrichtungen ge
schlossen wurden, kein solcher Steuervorteil 
gewährt wird (§§ 53A und 53B Pensionsbe
skatningslov). 

2. In diesem Verfahren geht es im Wesent
lichen um die Frage, ob und inwieweit eine 
unterschiedliche steuerliche Behandlung bei 
Beitragszahlungen an außerhalb des jewei
ligen Mitgliedstaats ansässige Versorgungs
einrichtungen aus Gründen der Kohärenz 
des Steuersystems — namentlich um sicher
zustellen, dass die entsprechenden Pensions
leistungen ordnungsgemäß versteuert wer
den — gerechtfertigt werden kann. 

II — Rechtlicher Rahmen: innerstaatliche 
Rechtsvorschriften 

A — Gesetz über die Besteuerung der Alters
versorgung 

3. Das Pensionsbeskatningslov (im Folgen
den: PBL) 3 enthält Bestimmungen über die 

1 — Originalsprache: Deutsch. 
2 — Bekanntmachung Nr. 816 vom 30. September 2003 über die 

Besteuerung der Altersversorgung usw. 3 — Bekanntmachung Nr. 816 (zitiert in Fußnote 2). 
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Besteuerung der Altersversorgungssysteme 
einschließlich Lebensversicherungen. Dabei 
wird grundsätzlich zwischen zwei Kategorien 
von Altersversorgungssystemen unterschie
den, die steuerlich unterschiedlich behandelt 
werden. 

4. Systeme der ersten Kategorie — nach 
Titel I des PBL — werden insoweit steuerlich 
bevorzugt, als Beiträge zu einem solchen 
System abzugsfähig sind oder nicht berück
sichtigt werden. 

5. Andere Systeme werden in Titel IIA des 
PBL behandelt. 

6. Der Arbeitgeber kann Beiträge zu den 
Altersversorgungssystemen der Arbeitneh
mer als berufliche Ausgaben absetzen 4. Dies 
gilt sowohl für Systeme gemäß Titel I als 
auch für Systeme gemäß Titel IIA. 

1. Titel I des PBL — Steuerlich begünstigte 
Alterversorgungssysteme 

7. Das Mitglied eines Altersversorgungssys
tems gemäß Titel I kann Beiträge zum 

Altersversorgungssystem nach Maßgabe des 
Gesetzes absetzen bzw. sie bleiben unbe
rücksichtigt 5. Sowohl Beiträge zu Systemen, 
die im Rahmen des Beschäftigungsvertrags 
eingerichtet wurden, als auch Beiträge zu 
individuellen Eigenvorsorgesystemen, die 
nicht unter den Beschäftigungsvertrag fallen, 
bieten Steuervorteile. 

8. Die laufenden Rentenerträge werden mit 
einem Satz von 15 % besteuert 6. Die Steuer 
wird von dem jeweiligen Rentenversiche
rungsträger berechnet und aus den von dem 
Versicherten angesparten Beträgen gezahlt. 

9. Zahlungen aus einem System gemäß Titel 
I werden beim Empfänger besteuert. Ter
mingerechte Zahlungen aus einem Alters
versorgungssystem mit laufenden Zahlungen 
werden als persönliches Einkommen mit 
dem jeweiligen Grenzsteuersatz besteuert 7. 
Auf termingerechte Zahlungen aus Kapita
lisierungssystemen wird eine Abgabe von 
40 % erhoben 8. Bei allen Arten von Alters
versorgungssystemen werden vorgezogene 
Zahlungen mit 60 % des ausgezahlten 
Betrages besteuert 9. 

4 — § 6 Buchstabe a des Gesetzes Nr. 149 vom 10. April 1922 über 
die staatliche Einkommens- und Vermögenssteuer. 

5 — §§ 18, 19 des PBL. 

6 — § 2 des Gesetzes über die Besteuerung der Rentenerträge, 
Bekanntmachung Nr. 666 vom 31. Juli 2002 über die 
Besteuerung des für die Altersversorgung angesammelten 
Kapitals usw. 

7 — § 20 des PBL. 

8 — § 25 des PBL. 

9 — §§ 28, 29 des PBL. 
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10. Um in den Genuss der Steuervorteile 
gemäß Titel I zu kommen, müssen die 
Voraussetzungen gemäß Kapitel 1 des PBL 
(§§ 2 bis 17) erfüllt werden. Unter anderem 
werden Anforderungen bezüglich des Ren
tenalters, des anspruchsberechtigten Leis
tungsempfängers und der Zahlungsart ge
stellt. Auch an die Rentenversicherungsträ
ger, bei denen das System eingerichtet wird, 
werden Anforderungen gestellt. Es muss sich 
um Lebensversicherungsgesellschaften, Ein
richtungen zur Altersversorgung oder Finan
zinstitute handeln, die folgende Bedingungen 
erfüllen: 

Lebensversicherungsgesellschaften müssen 
1) ihren Sitz in Dänemark haben oder 2) 
das Lebensversicherungsgeschäft in Däne
mark über eine Betriebsstätte betreiben und 
über eine Konzession der Finanzaufsichts
behörde zum Betreiben des Lebensversiche
rungsgeschäfts verfügen oder 3) das 
Lebensversicherungsgeschäft in Dänemark 
über eine Zweigniederlassung betreiben 
und in einem anderen Land der Europä
ischen Gemeinschaften über eine Konzessi
on verfügen. 

Rentenkassen müssen 1) dem Gesetz über 
die Aufsicht über Einrichtungen zur betrieb
lichen Altersversorgung, das einen Sitz in 
Dänemark voraussetzt, oder 2) dem Gesetz 
über Finanzunternehmen unterliegen, das 
für bestimmte Einrichtungen zur Altersver
sorgung mit Sitz in Dänemark und aus
l ä n d i s c h e E i n r i c h t u n g e n z u r 
Altersversorgung gilt, die in einem anderen 

Land der Europäischen Gemeinschaften zu
gelassen sind und in Dänemark ihre Tätigkeit 
über eine Zweigniederlassung ausüben. 

Finanzinstitute müssen 1) von der Finanz
aufsichtsbehörde für den Betrieb eines Fi
nanzinstituts in Dänemark zugelassen sein, 
was einen Sitz in Dänemark voraussetzt, 
oder 2) ausländische Kreditinstitute sein, die 
in einem anderen Land der Europäischen 
Gemeinschaften zugelassen sind und ihre 
Tätigkeit in Dänemark über eine Zweig
niederlassung ausüben. 

2. Titel IIA des PBL — Steuerlich nicht 
begünstigte Altersversorgungssysteme 

11. Titel IIA enthält Bestimmungen über 
Altersversorgungssysteme, die nicht unter 
Titel I fallen, da sie die entsprechenden 
Voraussetzungen nicht erfüllen, und Alters
versorgungssysteme, deren Mitglieder auf 
eine Besteuerung gemäß Titel I verzichtet 
haben. Titel IIA umfasst § 53A und § 53B 
und betrifft vor allem Alter Versorgungssys
teme ausländischer Rentenversicherungsträ
ger. Er lautet auszugsweise wie folgt: 

„Titel IIA Einkommensteuerpflichtige Al
tersversorgungssysteme, Versicherungen 
usw. 
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§ 53A. 

Absatz 1. Die Bestimmungen von Absatz 2 
bis 5 gelten für 

1. Lebensversicherungen, die nicht unter 
Kapitel 1 fallen, 

2. Lebensversicherungen, die die Voraus
setzungen gemäß Kapitel 1 erfüllen, 
deren Inhaber aber bei Abschluss der 
Versicherung auf eine Besteuerung ge
mäß den Bestimmungen von Titel I 
verzichtet hat, 

3. Rentenkassensysteme, die nicht unter 
Kapitel 1 fallen, 

4. Rentenkassensysteme, die die Voraus
setzungen gemäß Kapitel 1 erfüllen, bei 
denen aber der Anspruchsberechtigte 
beim Eintritt in das System auf die 
Besteuerung gemäß den Bestimmungen 
von Titel I verzichtet hat, und 

5. Kranken- und Unfallversicherungen, 
deren Inhaber der Versicherte ist. 

Absatz 2. Prämien oder Beiträge zu Alters
versorgungssystemen usw. gemäß Absatz 1 
können bei der Berechnung des steuerpflich
tigen Einkommens nicht in Abzug gebracht 
werden. Bei der Berechnung des steuer
pflichtigen Einkommens eines Arbeitneh
mers werden vom derzeitigen oder von 
einem früheren Arbeitgeber gezahlte Prämi
en oder Beiträge berücksichtigt ... 

Absatz 3. Bei der Berechnung des steuer
pflichtigen Einkommens werden die Erträge 
aus Lebensversicherungen und Altersversor
gungssystemen gemäß Absatz 1 berücksich
tigt ... 

Absatz 4 ... 

Absatz 5. Zahlungen aus Altersversorgungs
systemen usw. gemäß Absatz 1 werden bei 
der Berechnung des steuerpflichtigen Ein
kommens nicht berücksichtigt. 

§ 53B. 

Absatz 1. Ungeachtet § 53A gelten die 
Bestimmungen von Absatz 4 - 6 für in 
§ 53A Absatz 1 Ziffer 1 genannte Lebens
versicherungen, in § 53A Absatz 1 Ziffer 3 
genannte Rentenkassensysteme und in § 53A 
Absatz 1 Ziffer 5 genannte Kranken- und 
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Unfallversicherungen, wenn die Vorausset
zungen gemäß Absatz 2 und 3 erfüllt 
werden. Das Gleiche gilt für ausländische 
Altersversorgungssysteme, die bei Finanzins
tituten eingerichtet wurden. 

Absatz 2. Das Altersversorgungssystem usw. 
gemäß Absatz 1 muss eingerichtet worden 
sein, während der Versicherungsnehmer 
oder Anspruchsberechtigte nicht nach § 1 
des Quellensteuergesetzes steuerpflichtig 
war, oder während der Betreffende zwar 
nach § 1 des Quellensteuergesetzes steuer
pflichtig, aber gemäß den Bestimmungen 
eines Doppelbesteuerungsabkommens im 
Ausland, auf den Färöerinseln oder in Grön
land ansässig war. 

Absatz 3. Alle Beiträge zu Altersversor
gungssystemen usw. gemäß Absatz 1, die 
während der Zeit geleistet wurden, in der 
Versicherungsnehmer oder der Anspruchs
berechtigte in Dänemark weder steuerpflich
tig noch ansässig war, müssen gemäß dem 
Steuerrecht in dem Staat, in dem der 
Betreffende zum Zeitpunkt der Beitragsleis
tung steuerpflichtig bzw. ansässig war, von 
dem positiven steuerpflichtigen Einkommen 
abgezogen werden oder sie müssen von 
einem Arbeitgeber in der Form geleistet 
worden sein, dass sie gemäß dem Steuerrecht 
in dem Staat, in dem der Versicherungs
nehmer oder Anspruchsberechtigte zum 

Zeitpunkt der Beitragsleistung steuerpflich
tig bzw. ansässig war, bei der Berechnung des 
steuerpflichtigen Einkommens des Betreffen
den nicht berücksichtigt werden. 

Absatz 4. Für Prämien und Beiträge zu 
Altersversorgungssystemen usw. gemäß Ab
satz 1 gilt § 53A Absatz 2. 

Absatz 5. Bei der Berechnung des steuer
pflichtigen Einkommens bleiben die Erträge 
von Altersversorgungssystemen usw. gemäß 
Absatz 1 einschließlich Zinsen und Gewinn
beteiligungen unberücksichtigt. 

Absatz 6. Zahlungen aus Altersversorgungs
systemen usw. gemäß Absatz 1 werden bei 
der Berechnung des steuerpflichtigen Ein
kommens berücksichtigt. ... Solche Zahlun
gen werden in dem Umfang nicht bei der 
Berechnung des steuerpflichtigen Einkom
mens berücksichtigt, in dem sie Beiträgen 
entsprechen, die der Versicherungsnehmer 
oder Anspruchsberechtigte geleistet hat, 
nachdem er in Dänemark steuerpflichtig 
bzw. ansässig wurde, und die bei der 
Berechnung des steuerpflichtigen Einkom
mens gemäß Absatz 4 und § 53A Absatz 2 
nicht abgezogen werden konnten." 
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12. Beiträge zu Systemen, die unter Titel IIA 
fallen, sind somit nicht abzugsfähig bzw. 
müssen berücksichtigt werden. 

13. Die laufenden Rentenerträge werden als 
Kapitaleinkünfte besteuert 10. Fällt das Al
tersversorgungssystem jedoch unter die Be
stimmungen von § 53B, werden die laufen
den Erträge nicht besteuert. 

14. Zahlungen aus Altersversorgungssyste
men, die unter die Bestimmungen von § 53A 
fallen, sind steuerfrei. Zahlungen aus Alters
versorgungssystemen, die unter § 53B fallen, 
werden als persönliches Einkommen be
steuert, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Beiträge zum Altersversorgungssystem 
absetzen konnte oder wenn sie unberück
sichtigt blieben. 

15. § 53B betrifft Altersversorgungssysteme, 
denen Personen im Ausland zu einem Zeit
punkt beigetreten sind, zu dem sie nicht in 
Dänemark ansässig waren. Wenn der Ver
sicherte nach Dänemark umzieht und bei 
Auszahlung der Leistung aus dem Alters
versorgungssystem immer noch in Däne
mark ansässig ist, werden diese Zahlungen in 
Dänemark besteuert. § 53B verleiht Däne
mark die Rechtsgrundlage für die Besteue
rung von Zahlungen aus ausländischen 
Altersversorgungssystemen in den Fällen, in 
denen Dänemark als Wohnland gemäß 

einem Doppelbesteuerungsabkommen über 
das Besteuerungsrecht verfügt. 

3. Besteuerung von Zahlungen aus Alters
versorgungssystemen gemäß den von Däne
mark abgeschlossenen Doppelbesteue
rungsabkommen 

16. Dänemark hat mit zahlreichen Ländern 
Abkommen zur Vermeidung der Doppel
besteuerung geschlossen (im Folgenden: 
DBA). Die Abkommen richten sich nach 
den Grundsätzen des von der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Mus
terabkommens (im Folgenden: OECD-MA), 
und sehen u. a. das Recht vor, Leistungen aus 
privaten Altersversorgungssystemen zu be
steuern. Nach Artikel 18 OECD-MA werden 
Privatrenten im Regelfall in dem Land 
besteuert, in dem der Empfänger ansässig ist. 

17. DBA, die mit Frankreich 11, Luxem
burg 12, den Niederlanden 13, Spanien 14 und 
Österreich 15 geschlossen wurden, enthalten 
Bestimmungen, die Artikel 18 OECD-MA 

10 — § 53A Absatz 3 des PBL. 

11 — Abkommen vom 8. Februar 1957, Artikel 13. 

12 — Abkommen vom 17. November 1980, Artikel 18 Absatz 1. 

13 — Abkommen vom 1. Juli 1996, Artikel 18. 

14 — Abkommen vom 3. Juli 1972, geändert durch Protokoll vom 
17. März 1999, Artikel 18 Absatz 1. 

15 — Abkommen vom 23. Oktober 1961, geändert durch Protokoll 
vom 29. Oktober 1970, Artikel 15. 
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entsprechen. Eine ähnliche Bestimmung 
findet sich im DBA mit der Schweiz 16. 

4. Abzüge für Beiträge zu ausländischen 
Altersversorgungssystemen gemäß den von 
Dänemark abgeschlossenen Doppelbesteue
rungsabkommen 

18. Einige der von Dänemark geschlossenen 
DBA sehen vor, dass die in einem der 
Vertragsstaaten ansässigen Versicherungs
nehmer die Beiträge zu Altersversorgungs
systemen, die im anderen Vertragsstaat 
eingerichtet worden sind, bei der Berech
nung des steuerpflichtigen Einkommens im 
erstgenannten Staat abziehen können. Dies 
ist der Fall bei den DBA mit den Nieder
landen 17, Großbritannien 18 und Schwe
den 19. Das DBA mit der Schweiz enthält 
eine ähnliche Bestimmung 20. 

III — Vorverfahren 

A — Mahnschreiben 

19. Mit Mahnschreiben vom 5. April 1991, 
Schreiben vom 31. Juli 1992 und ergänzen
dem Mahnschreiben vom 11. April 2000 hat 
die Kommission die dänischen Behörden 
darauf aufmerksam gemacht, dass gewisse 
Bestimmungen über die Besteuerung der 
Altersversorgung mit den Artikeln 39, 43, 
49 und 56 EG-Vertrag nicht vereinbar sind. 

20. Die Mahnschreiben betreffen die däni
schen Bestimmungen zur Frage, ob die 
Beiträge zu Altersversorgungssystemen bei 
der Berechnung des steuerpflichtigen Ein
kommens abzugsfähig sind oder nicht. Nach 
diesen Bestimmungen sind Beiträge abzugs
fähig, wenn sie im Rahmen von Alters-
Versorgungssystemen geleistet werden, die 
bei Rententrägern mit Sitz in Dänemark 
eingerichtet wurden. Beiträge zu Altersver
sorgungssystemen, die bei in anderen Mit
gliedstaaten ansässigen Rententrägern einge
richtet wurden, sind dagegen nicht abzugs
fähig. In ihren Schreiben macht die Kom
mission geltend, dass diese uneinheitliche 
Besteuerung gegen die Grundsätze der Frei
zügigkeit der Personen und des freien 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ver
stößt. Nach Auffassung der Kommission 
lassen sich die Bestimmungen nicht objektiv 
aus Gründen der Kohärenz des Steuersys
tems rechtfertigen. 

16 — Abkommen vom 23. November 1973, Artikel 18. 

17 — Artikel 25 Absatz 5 des in Fußnote 13 zitierten Abkommens. 

18 — Abkommen vom 11. November 1980, zuletzt durch das 
Protokoll vom 15. Oktober 1996 geändert, Artikel 28 
Absatz 3. 

19 — Artikel 2 Absatz 1 bis 3 der Zusatzvereinbarung vom 
29. Oktober 2003 zum Abkommen zwischen Dänemark 
und Schweden vom 23. September 1996. 

20 — Artikel 25 Absatz 4 des in Fußnote 16 zitierten Abkommens. 
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21. Auf der Grundlage der Antwort der 
dänischen Regierung vom 12. März 1992 
auf das Mahnschreiben, das Schreiben der 
Regierung vom 22. Dezember 1992 und der 
Antwort der Regierung vom 29. Juni 2000 
auf das ergänzende Mahnschreiben, sowie 
nach den Zusammenkünften der dänischen 
Behörden und der Kommission vom 4. No
vember 1997 und vom 14. Jänner 2000, bei 
denen Dänemark seine Ansicht darlegte, 
beschloss die Kommission, eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme an Dänemark zu 
richten. 

B — Mit Gründen versehene Stellungnahme 

22. Die Kommission hat am 5. Februar 2003 
eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
an Dänemark gerichtet. Dort stellt die 
Kommission fest, dass Dänemark seinen 
Verpflichtungen gemäß den Artikeln 39, 43, 
49 und 56 EG-Vertrag nicht nachgekommen 
ist, weil es Bestimmungen beibehalten hat, 
nach denen Beiträge zu Altersversorgungs
systemen nur dann abzugsfähig sind bzw. 
unberücksichtigt bleiben können, wenn das 
System bei einem Rententräger mit Sitz oder 
Zweigniederlassung in Dänemark eingerich
tet wurde. 

23. Die dänische Regierung hat auf die mit 
Gründen versehene Stellungnahme der 
Kommission mit Schreiben vom 15. April 
2003 geantwortet. Die dänische Regierung 
erkennt unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofes in der Rechtssache Danner 21, 

insbesondere Randnummer 31, an, dass die 
Bestimmungen über die Besteuerung der 
Altersversorgung Beschränkungen der Frei
zügigkeit von Arbeitnehmern und des freien 
Dienstleistungsverkehrs sowie der freien 
Niederlassung bewirken können. 

24. Allerdings ist die dänische Regierung der 
Meinung, dass die fraglichen Beschränkun
gen aus Gründen der Gewährleistung der 
Kohärenz des dänischen Steuersystems ge
rechtfertigt sind. Die Regierung vertritt die 
Ansicht, dass die dänischen Bestimmungen 
über die Besteuerung der Altersversorgung 
symmetrisch sind, da ein direkter Zusam
menhang zwischen der Abzugsfähigkeit von 
Beiträgen und der Besteuerung von Aus
zahlungen besteht. 

25. Nach Meinung der dänischen Regierung 
bestätigt das Urteil in der Rechtssache 
Danner unzweideutig, dass die Berücksichti
gung der Kohärenz des Steuersystems, die in 
der Rechtssache Bachmann festgestellt wur
de, zulässig ist und dass dadurch die 
Beschränkungen der Freizügigkeit der Ar
beitnehmer und des freien Dienstleistungs
verkehrs sowie der Niederlassungsfreiheit 
gerechtfertigt werden können. 

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof 

26. Mit der Klage, die am 23. März 2004 in 
das Register der Kanzlei des Gerichtshofes 
eingetragen wurde, wird beantragt, festzu-

21 — Urteil vom 3. Oktober 2002 in der Rechtssache C-136/00 
(Slg. 2002, I-8147). 
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stellen, dass das Königreich Dänemark gegen 
seine Verpflichtungen aus den Artikeln 39, 
43, 49 und 56 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft verstoßen 
hat, indem es eine Regelung für Lebensver
sicherungen und Altersversorgungen einge
führt und aufrechterhalten hat, nach der das 
Steuerabzugs- und das Steuerbefreiungsrecht 
für Beitragszahlungen (§§ 18 und 19 des 
Pensionsbeskatningslov) nur für Beitragszah
lungen im Rahmen von Verträgen gewährt 
wird, die mit in Dänemark ansässigen Ver
sorgungseinrichtungen geschlossen wurden, 
während für Beitragszahlungen im Rahmen 
von Verträgen, die mit in anderen Mit
gliedstaaten ansässigen Versorgungseinrich
tungen geschlossen wurden, keine solche 
Steuererleichterung gewährt wird (§§ 53A 
und 53B) und dem Königreich Dänemark die 
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

27. Mit der am 10. Juli 2004 eingegangenen 
Klagebeantwortung wird beantragt, die Klage 
als unbegründet abzuweisen und der Kom
mission die Kosten des Verfahrens aufzuer
legen. 

28. Das schriftliche Verfahren endete nach 
Erwiderung und Gegenerwiderung, nachdem 
das Königreich Schweden die Möglichkeit 
erhalten hatte, einen Streithilfesatz zugun
sten der Anträge Dänemarks einzureichen. 

29. Am 31. Jänner 2006 fand eine mündliche 
Verhandlung statt, an der beide Parteien 
sowie das Königreich Schweden teilnahmen. 

V — Prüfung der Klage 

A — Einleitende Bemerkungen 

30. Der Gerichtshof hatte bereits mehrfach 
die Gelegenheit, die Grundfreiheiten im 
Hinblick auf die Besteuerung der ergänzen
den Altersvorsorge — sei es der betrieblichen 
Altervorsorgen, der so genannten zweiten 
Säule, oder der freiwilligen Altersvorsorge, 
der so genannten dritten Säule 22 — in den 
Mitgliedstaaten auszulegen. Ausgangspunkt 
der Rechtsprechung waren die Rechtssachen 
Bachmann 23 und Kommission/Belgien 24 be
treffend belgische Rechtsvorschriften, gemäß 
denen der Abzug von Versicherungsbeiträ
gen nur bei Zahlungen an inländische Ver
sicherungsgesellschaften möglich war. Der 
Gerichtshof sah darin einen Verstoß gegen 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die 
Dienstleistungsfreiheit, der aber aus Grün
den der Wahrung der Kohärenz des Steuer
systems zu rechtfertigen sei. 

31. In der Rechtssache Wielockx 25 ging es 
um niederländische Rechtsvorschriften, die 

22 — Für eine Vorstellung der drei Säulen der Altersversorgung 
siehe nur die Mitteilung der Kommission an den Rat, das 
Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss, KOM(2001) 214 endg. (ABl. 2001, C 165, S. 3) unter 
2.1. 

23 — Urteil vom 28. Jänner 1992 in der Rechtssache C-204/90 
(Slg. 1992, I-249). 

24 — Urteil vom 28. Jänner 1992 in der Rechtssache C-300/90 
(Slg. 1992, I-305). 

25 — Urteil vom 11. August 1995 in der Rechtssache C-80/94 
(Slg. 1995, I-2493). 
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beschränkt Steuerpflichtigen eine Abzugs
möglichkeit im Hinblick auf die Bildung 
einer Altersrücklage versagten, während 
gleichzeitig ein DBA einer Besteuerung in 
den Niederlanden im Falle der Auflösung 
einer solchen Rücklage entgegenstand. Der 
Gerichtshof sah darin einen nicht gerecht
fertigten Verstoß gegen die Niederlassungs-
freiheit 

32. In der Rechtssache Safir 26 betreffend 
schwedische Rechtsvorschriften stellte der 
Gerichtshof fest, dass der freie Dienstleis
tungsverkehr einer unterschiedlichen Be
steuerung von Kapitallebensversicherungen, 
je nachdem, ob die Gesellschaften, bei denen 
sie abgeschlossen worden sind, in diesem 
Mitgliedstaat niedergelassen sind oder nicht, 
entgegensteht. 

33. Der Rechtssache Danner 27 lagen finni
sche Bestimmungen zugrunde, die die Ab
zugsmöglichkeit der Beiträge zu einer frei
willigen Altersversicherung dann bei der 
Einkommensbesteuerung beschränken oder 
gar ausschließen, wenn der Versicherer in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist. 
Nach Auffassung des Gerichtshofes stehen 
die Vertragsbestimmungen über den freien 
Dienstleistungsverkehr Bestimmungen die
ser Art entgegen. 

34. In der Rechtssache Skandia und Ram
stedt 28 ging es schließlich um die steuerliche 

Behandlung von Arbeitgeberbeiträgen zu 
einer Zusatzrentenversicherung in Schwe
den. Für den Gerichtshof stehen die Ver
tragsbestimmungen über den freien Dienst
leistungsverkehr einer Regelung entgegen, 
nach der Beiträge an einen ausländischen 
Versicherer anders zu behandeln sind als 
solche an inländische Versicherer, soferne die 
betreffende Rentenversicherung im Übrigen 
alle Anforderungen, die das nationale Recht 
an eine Betriebsrentenversicherung stellt, 
erfüllt. 

35. Das vorliegende Vertragsverletzungsver
fahren knüpft offenbar an die Mitteilung der 
Kommission über die Beseitigung der steuer
lichen Hemmnisse für die grenzüberschrei
tende betriebliche Altersversorgung 29 an. In 
diesem Zusammenhang erscheint von Inter
esse, dass die Kommission ähnliche Ver
tragsverletzungsverfahren betreffend die 
Rentenbesteuerung gegen mehrere Mitglied
staaten eingeleitet hat 30 und entsprechende 

26 — Urteil vom 28. April 1998 in der Rechtssache C-118/96 
(Slg. 1998, I-1897). 

27 — Urteil zitiert in Fußnote 21. 

28 — Urteil vom 26. Juni 2003 in der Rechtssache C-422/01 
(Slg. 2003, I-6817). 

29 — Mitteilung der Kommission (zitiert in Fußnote 22). 

30 — Die Pressemitteilung IP/03/179 erwähnt — neben Dänemark 
— Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Laut 
Pressemitteilung IP/03/965 wurde ein Verfahren nach 
Artikel 226 EG auch gegen das Vereinigte Königreich 
eingeleitet, das mit der Zustellung einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme fortgesetzt wurde (Pressemittei
lung IP/04/873). Nach der Pressemitteilung IP/03/1756 
wurde am 17. Dezember 2003 Belgien, Portugal, Spanien 
und Frankreich eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
zugestellt. 2004 wurden auch Italien (Pressemitteilung 
IP/04/1283) und Schweden (Pressemitteilung IP/04/1500) 
eine mit Gründen versehene Stellungnahme zugestellt. 
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Klagen gegen Belgien 31 und Spanien 32 an
hängig gemacht hat. 

B — Zur Behinderung der Grundfreiheiten 

1. Wesentliches Vorbringen der Parteien 

36. Nach Ansicht der Kommission werden 
dadurch, dass der Versicherungsnehmer die 
entrichteten Versicherungsbeiträge nur dann 

von seinem Einkommen abziehen kann, 
wenn die betreffende Altersversorgungsein
richtung in Dänemark ansässig ist, der freie 
Dienstleistungsverkehr, die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit 
und der freie Kapitalverkehr behindert. 

37. Die dänische Regierung räumt ein, dass 
die dänischen Rechtsvorschriften geeignet 
sind, den freien Dienstleistungsverkehr, die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die 
Niederlassungsfreiheit zu behindern. Hinge
gen sei der freie Kapitalverkehr hievon nicht 
berührt, da Artikel 56 EG keine Beschrän
kungen untersage, die nicht den Kapital
verkehr beträfen, sondern sich mittelbar aus 
Beschränkungen anderer Grundfreiheiten 
ergäben 33. 

2. Rechtliche Würdigung 

38. Im Lichte des Vorbringens der däni
schen Regierung, die der Beschreibung der in 
Rede stehenden nationalen Regelung nicht 
widersprochen hat 34, und der oben genann
ten Judikatur, bedarf es kurzer Ausführun
gen, um die Beschränkung der Arbeitneh-

31 — Anhängige Rechtssache C-522/04. Die Kommission hat 
beantragt, festzustellen, dass das Königreich Belgien u. a. 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus den Artikeln 18, 39, 
43, 49 und 56 des EG-Vertrags und den Artikeln 28, 31, 36 
und 40 des EWR-Abkommens sowie den Artikeln 4 und 11 
Absatz 2 der Richtlinie 92/96/EWG vom 10. November 1992 
— nach Neufassung Artikel 5 Absatz 1 und 53 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/83/EG vom 5. November 2002 — verstoßen 
hat, dass es die in Artikel 59 des Code des impôts sur les 
revenus (Einkommenssteuergesetzbuch, im Folgenden: CIR) 
1992 vorgesehene Abzugsfähigkeit der Arbeitgeberbeiträge 
zur Zusatzversicherung für das Alter und für einen 
vorzeitigen Todesfall der Bedingung unterworfen hat, dass 
diese Beiträge an ein Versicherungsunternehmen oder einen 
Versorgungsfonds mit Sitz in Belgien gezahlt wurden und die 
Steuerermäßigung für langfristiges Sparen, die nach den 
Artikeln 145/1 und 145/3 CIR 1992 für vom Arbeitgeber 
vom Gehalt abgezogene persönliche Beiträge zur Zusatzver
sicherung für das Alter und für einen vorzeitigen Todesfall 
gewährt wird, der Bedingung unterworfen hat, dass diese 
Beiträge an ein Versicherungsunternehmen oder einen 
Versorgungsfonds mit Sitz in Belgien gezahlt wurden. 

32 — Anhängige Rechtssache C-47/05. Die Kommission hat 
beantragt, festzustellen, dass das Königreich Spanien gegen 
seine Verpflichtungen aus den Artikeln 39 EG, 43 EG, 49 EG 
und 56 EG sowie den Artikeln 28, 31, 36 und 40 des EWR-
Abkommens verstoßen hat, indem es ein Lebens- und 
Rentenversicherungssystem eingeführt und beibehalten hat, 
bei dem die Steuerabzugsfähigkeit (Artikel 48 des Gesetzes 
40/1998) nur für Beiträge gilt, die im Rahmen von Verträgen 
mit in Spanien niedergelassenen Versicherungsträgern ge
leistet wurden, und nicht für solche, die im Rahmen von 
Verträgen mit in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Versicherungsträgern geleistet wurden. 

33 — Die dänische Regierung verweist in diesem Zusammenhang 
auf das Urteil in der Rechtssache Bachmann (zitiert in 
Fußnote 23), Randnr. 34. 

34 — In der Folge wird aus Verständlichkeitsgründen lediglich auf 
die „fragliche Regelung" Bezug genommen, um an die von 
der nationalen Regelung zu Steuerzwecken getroffene 
Differenzierung zwischen Beitragszahlungen an Versor
gungseinrichtungen in anderen Mitgliedstaaten und solchen 
an Einrichtungen in Dänemark zu erinnern. 
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merfreizügigkeit, der Niederlassungsfreiheit, 
des freien Dienstleistungsverkehrs und des 
freien Kapitalverkehrs zu prüfen. 

Freier Dienstleistungsverkehr (Artikel 49 EG) 

39. Das Fehlen eines Steuerabzugs- bzw. 
Steuerbefreiungsrechts für Beitragszahlun
gen zu ausländischen Versorgungssystemen 
führt einerseits dazu, dass in Dänemark 
ansässige Versicherungsnehmer einen wich
tigen — steuerlichen — Anreiz verlieren, 
eine Altersversorgung bei in anderen Mit
gliedstaaten als Dänemark niedergelassenen 
Versorgungseinrichtungen abzuschließen 35. 

40. Gleichzeitig führt eine derartige Rege
lung dazu, dass ausländische Versorgungs
einrichtungen den dänischen Markt nicht 
gleichberechtigt im Wege des freien Dienst
leistungsverkehrs bedienen können: Sie wer
den so vor die Alternative gestellt, sich vom 
dänischen Markt fernzuhalten oder sich in 

Dänemark niederzulassen. Dies stellt somit 
eine Beeinträchtigung des Rechts dar, in 
Dänemark Dienstleistungen von anderen 
Mitgliedstaaten aus zu erbringen. 

41. Beachtenswert erscheint nebenbei, dass 
die Kommission — insoweit abweichend von 
den Rechtssachen C-522/04 und C-47/05 — 
ihre Rüge nicht auf die Richtlinie 92/96/ 
EWG 36 bzw. 2002/83/EG 37 gestützt hat, 
soferne die fragliche Regelung Lebensver
sicherungsgesellschaften betrifft. 

42. Über die an sich wenig problematische 
Frage nach dem allfälligen beschränkenden 
Charakter der fragliche Regelung hinaus 
könnte der Gerichtshof zudem die Gelegen
heit nutzen und seine Haltung zum allfäl
ligen diskriminierenden Charakter von na
tionalen Regelungen, wie der in Rede ste
henden, klären — wie vielfach vom Schrift
tum und seitens einiger Generalanwälte 
gewünscht 38 —, die nach der Niederlassung 

35 — Im Urteil Danner (zitiert in Fußnote 21), Randnr. 31, führte 
der Gerichtshof insoweit wie folgt aus: „Angesichts der 
Bedeutung, die bei Abschluss einer Altersversicherung der 
Möglichkeit zukommt, hierfür Steuererleichterungen zu 
erhalten, können solche Vorschriften Versicherungsnehmer 
davon abhalten, freiwillige Altersversicherungen mit Unter
nehmen abzuschließen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
... niedergelassen sind, und diese Unternehmen dazu 
bringen, ihre Dienste nicht auf dem [betreffenden] Markt 
anzubieten". Vgl. bereits das Urteil Safir (zitiert in Fußnote 
26), Randnrn. 26 bis 30. 

36 — Richtlinie des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinie
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Ände
rung der Richtlinien 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte 
Richtlinie Lebensversicherung) (ABl. L 360, S. 1). 

37 — Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 über Lebensversicherungen (ABl. L 345, 
S. 1). 

38 — Siehe z. B. Kofter, ÖStZ 2003, 404 (406); Lyal, EC Tax Review 
2003, 68 (74) jeweils m. w. N. Siehe auch die Schlussanträge 
von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Danner (Urteil 
zitiert in Fußnote 21), Nrn. 36 ff. sowie meine Schlussanträge 
vom 10. April 2003 in der Rechtssache C-42/02 (Lindman, 
Urteil vom 13. November 2003, Slg. 2003, I-13519), 
Nrn. 63 ff. 
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der Versicherungsgesellschaft bzw. der Vor
sorgeeinrichtung unterscheiden. 

43. Sowohl in der Rechtssache Danner als 
auch in der Rechtssache Ramstedt ließ der 
Gerichthof die Frage offen, ob es sich bei 
solchen Bestimmungen um unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierungen oder um 
nichtdiskriminierende Beschränkungen han
delt. 

44. Diese Unklarheit erscheint insbesondere 
deswegen unbefriedigend, weil der Gerichts
hof förmlich an dem Grundsatz festhält 39, 
dass unmittelbare Diskriminierungen auf
grund der Staatsangehörigkeit bzw. des 
Sitzes des Unternehmens nicht aus zwin
genden Gründen des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt werden können, soferne diese 
nicht im Vertrag genannt sind 40. 

45. In der Rechtssache Danner hielt Gene
ralanwalt Jacobs die dort fragliche finnische 
Regelung, die Steuervorteile an den Ab-
schluss der Versicherung mit einer im Inland 
niedergelassenen Gesellschaft knüpfte, für 
eine offene Diskriminierung aus Gründen 

der Staatsangehörigkeit, während in der 
Rechtssache Ramstedt Generalanwalt Léger 
eine entsprechende schwedische Regelung 
als mittelbare Diskriminierung bezeichnete. 

46. Letztere Ansicht erscheint mir überzeu
gender, da die entsprechenden nationalen 
Regelungen nicht nach dem Sitz oder der 
Staatsangehörigkeit des Dienstleistungser
bringers unterscheiden, sondern nach dem 
Ursprung der Dienstleistung 41: Benachteiligt 
werden nur solche ausländische Versicherer, 
die keine Niederlassung im Inland unter
halten 42. 

47. Dass nun eine solche mittelbar diskrimi
nierende Regelung aus zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt wer
den kann, die nicht im Vertrag festgehalten 
sind, entspricht wohl dem Stand der Recht
sprechung 43. Vor diesem Hintergrund er
scheint es jedenfalls überzeugender, die 
unterschiedliche steuerliche Behandlung 
von Beitragszahlungen je nach Ansässigkeit 
des Zahlungsempfängers als Diskriminie-

39 — Vgl. etwa das Urteil vom 16. Jänner 2003 in der Rechtssache 
C-388/01 (Kommission/Italien, Slg. 2003, I-721, Randnrn. 
19 f.). Siehe auch das Urteil vom 29. April 1999 in der 
Rechtssache C-311/97 (Royal Bank of Scotland, Slg. 1999, 
I-2651, Randnrn. 32 f.). 

40 — Artikel 45 und 46 i. V. m. Artikel 55 EG. 

41 — Betreffend diese Unterscheidung vgl. meine Schlussanträge 
in der Rechtssache Lindman (zitiert in Fußnote 38). 

42 — Da die Gründung und Aufrechterhaltung einer Nieder
lassung mit Kosten verbunden ist, begründet Generalanwalt 
Jacobs seine Rechtsauffassung damit, dass ausländische 
Versicherer insoferne direkt diskriminiert werden, als sie 
„verpflichtet" werden, eine Niederlassung im jeweiligen 
Mitgliedstaat zu unterhalten, um steuerbegünstigte Produkte 
anbieten zu können. 

43 — Urteile in der Rechtssache Bachmann (zitiert in Fußnote 23), 
Randnrn. 21 ff., in der Rechtssache Kommission/Belgien 
(zitiert in Fußnote 24), Randnrn. 14 ff, vom 27. Juni 1996 in 
der Rechtssache C-107/94 (Asscher, Slg. 1996, I-3089, 
Randnrn. 49 ff.) und in der Rechtssache Danner (zitiert in 
Fußnote 21), Randnrn. 33 ff. und 44 ff. 
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rungsproblem — und nicht nur als Be
schränkung — aufzufassen. Festzuhalten ist 
daher, dass die fragliche Regelung zu einer 
mittelbaren Diskriminierung nichtansässiger 
Versicherer führt. 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Nieder
lassungsfreiheit (Artikel 39 EG und 43 EG) 

48. Die dänische Regelung, wonach für Bei
tragszahlungen zu ausländischen Versor
gungssystemen insbesondere kein Steuerab
zugsrecht besteht, trifft in besonderem Maße 
Wanderarbeitnehmer und Selbständige aus 
anderen Mitgliedstaaten. Solche Arbeitneh
mer oder Selbständige, die nach Dänemark 
umziehen und bereits in einem anderen 
Mitgliedstaat über die staatliche Pflichtren
tenversicherung hinaus für ihr Alter Vor
sorge getroffen haben, müssen eine steuer
liche Schlechterstellung gegenüber Alters
vorsorgesystemen in Dänemark in Kauf 
nehmen, wenn sie ihre Altersvorsorge im 
Ausland aufrechterhalten wollen 44. 

Freier Kapitalverkehr (Artikel 56 EG) 

49. Die für die Inanspruchnahme von Steu
ererleichterungen geltende Voraussetzung, 
dass die Versorgungseinrichtungen in Däne
mark niedergelassen sein müssen, ist — wie 
bereits festgestellt — geeignet, Versiche
rungsnehmer davon abzuhalten, eine Alters
vorsorge bei in anderen Mitgliedstaaten 
niedergelassenen Versorgungseinrichtungen 
abzuschließen. Die dänischen Rechtsvor
schriften könnten somit ein Hindernis für 
den freien Kapitalverkehr in Form von 
Zahlungen an bzw. durch Versorgungsein
richtungen darstellen. 

50. In diesem Zusammenhang ist daran zu 
erinnern, dass „Transferzahlungen in Er
füllung von Versicherungsverträgen" und 
namentlich „Prämien und Leistungen auf
grund von Lebensversicherungsverträgen" in 
der Nomenklatur der Richtlinie 88/361/ 
EWG 45 als Kapitalverkehr aufgeführt sind 46. 

44 — Siehe auch das Urteil Bachmann (zitiert in Fußnote 23), 
Randnr. 13: „Die Notwendigkeit, den bei einem in einem 
Mitgliedstaat niedergelassenen Versicherer geschlossenen 
Vertrag zu kündigen, um den in einem anderen Mitgliedstaat 
vorgesehenen Abzug in Anspruch nehmen zu können, 
obwohl der Betroffene die Fortsetzung dieses Vertrags als 
in seinem Interesse liegend betrachtet, stellt wegen der damit 
verbundenen Schritte und Kosten eine Beeinträchtigung 
seiner Freizügigkeit dar." Diese Aussage erscheint umso 
bemerkenswerter, als sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, als der 
Lebensversicherungsmarkt nur begrenzt liberalisiert war 
(d. h. vor Inkrafttreten der in Fußnote 36 zitierten Richtlinie 
92/96) (vgl. hiezu auch das Urteil Bachmann, Randnr. 16). 

45 — Richtlinie des Rates vom 24. Juni 1988 zur Durchführung von 
Artikel 67 des Vertrages (ABl. L 178, S. 5). Vgl. dort Anhang I, 
Abschnitt X Buchstabe A. 

46 — Zwar ist diese Richtlinie hier nicht unmittelbar anwendbar; 
ihr Anhang wird aber in der Rechtsprechung des Gerichts
hofes regelmäßig herangezogen, um den Anwendungsbereich 
der Kapitalverkehrsfreiheit — auch nach den neu gefassten 
Artikeln 56 EG ff. — abzugrenzen. Vgl. nur das Urteil vom 
16. März 1999 in der Rechtssache C-222/97 (Trummer und 
Mayer, Slg. 1999, I-1661, Randnr. 21). 
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51. Die dänische Regierung verweist aller
dings in diesem Zusammenhang auf das 
Urteil Bachmann 47, wonach „Artikel 67 
[aufgehoben durch den Vertrag von Ams
terdam] Beschränkungen nicht untersagt, die 
nicht den Kapitalverkehr betreffen, sondern 
sich mittelbar aus Beschränkungen anderer 
Grundfreiheiten ergeben". Der Gerichtshof 
stellte in jenem Urteil keine Beschränkung 
der Kapitalverkehrsfreiheit fest, da die steu
erliche Behandlung von Versicherungsbei
trägen an sich die Zahlung von Versiche
rungsbeiträgen an einen im Ausland nieder
gelassenen Versicherer nicht hindert. 

52. Dieser Ansatz kann nicht als aufgrund 
der Neuregelung der Kapitalverkehrsfreiheit 
seit dem Vertrag von Maastricht überholt 
betrachtet werden. Er wurde nämlich auch 
dem Urteil in der Rechtssache Safir betref
fend die Besteuerung von Prämien für eine 
Kapitallebensversicherung in Schweden zu
grunde gelegt 48. 

53. Soferne die hier in Rede stehende 
Differenzierung nur die Abzugsfähigkeit 
bzw. Steuerbefreiungsmöglichkeit in Bezug 
auf Altersvorsorgeaufwendungen betrifft, 
könnte dieser Ansatz folglich übertragen 
werden, sodass eine Behinderung des freien 
Kapitalverkehrs auszuschließen wäre. Die 
Klage der Kommission wäre hinsichtlich 
einer allfälligen Verletzung der Vertragsbe

stimmungen über den freien Kapitalverkehr 
somit zurückzuweisen. 

C — Rechtfertigung aus zwingenden Grün
den des Allgemeininteresses 

1. Wesentliches Vorbringen der Parteien 

54. Die dänische Regierung macht geltend, 
dass die in Rede stehende Regelung aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteres
ses gerechtfertigt ist und verweist in diesem 
Zusammenhang einerseits auf die erforder
liche Wirksamkeit der steuerlichen Kontrol
len und andererseits auf die notwendige 
Gewährleistung der Kohärenz der Steuerre
gelung. Für die Kommission greifen beide 
Rechtfertigungsgründe nicht. Jedenfalls seien 
die Eingriffe in die Grundfreiheiten nicht mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Ein
klang zu bringen. 

Wirksamkeit der steuerlichen Kontrollen 

55. Nach Ansicht der Kommission wird 
durch die Richtlinie 77/799/EWG über die 

47 — A. a. O., Randnr. 34. 

48 — Urteil in der Rechtssache C-118/96 (zitiert in Fußnote 26). 
Vgl. auch die Schlussanträge vom 23. September 1997 von 
Generalanwalt Tesauro in dieser Rechtssache, Nr. 17. 
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Amtshilfe zwischen den zuständigen Behör
den der Mitgliedstaaten im Bereich der 
direkten Steuern und der Steuern auf Ver
sicherungsprämien 49 die Einziehung der Ein
kommensteuern in anderen Mitgliedstaaten 
gewährleistet. Daher könne Dänemark die 
Anwendung der hier fraglichen Regelung 
nicht durch Berufung auf Schwierigkeiten 
bei der Einholung von Auskünften zur 
korrekten Berechnung der Steuer rechtferti
gen. 

56. Die dänische Regierung meint, die Wirk
samkeit der Richtlinie 77/799 sei dadurch 
eingeschränkt, dass sich die Auskünfte, über 
die die Mitgliedstaaten verfügen könnten 
und die sie nach der Richtlinie weiterzuge
ben hätten, nach ihren nationalen Rechts
ordnungen bestimmten. Zwar könne die 
Kontrolle auf freiwilliger Basis durch Zu
sammenarbeit der dänischen Behörden mit 
den ausländischen Vorsorgeeinrichtungen 
erfolgen. Doch sei eine solche Zusammen
arbeit beschränkt, da sich die ausländischen 
Finanzinstitute auf Geheimhaltungspflichten 
berufen könnten. 

Kohärenz der Steuerregelung 

57. Die Kommission trägt vor, die Kohärenz 
der Steuerregelung gebiete es, dass zwischen 

der Abzugsfähigkeit der Beiträge und der 
Besteuerung der Leistungen eine unmittel
bare Wechselbeziehung bestehe. Diese 
Wechselbeziehung müsse auf der Ebene 
eines einzelnen Steuerpflichtigen vorlie
gen 50. Aus dem Urteil Bachmann ergäbe 
sich weiters die Verpflichtung, die Abzugs
fähigkeit der an ein Versorgungssystem eines 
anderen Mitgliedstaats gezahlten Beiträge 
zuzulassen, außer wenn der betreffende Staat 
die nach diesem System gewährten Leistun
gen nicht besteuern dürfe. 

58. Nach Auffassung der dänischen Regie
rung ist die Ablehnung der Abzugsfähigkeit 
nach Maßgabe des Urteils Bachmann ge
rechtfertigt. Die Kohärenz sei in Bezug auf 
den einzelnen Steuerpflichtigen gewahrt, 
und es bestehe ein unmittelbarer Zusam
menhang zwischen dem Abzug der entrich
teten Beiträge und der Besteuerung der 
gewährten Leistungen 51. Deshalb entspreche 
es dem EG-Vertrag, wenn die Möglichkeiten 
des Abzugs von Prämien für freiwillige 
Rentenversicherungen, die an in anderen 
Mitgliedstaaten ansässige Versorgungsein
richtungen gezahlt worden seien, ausge
schlossen würden, so lange die nationalen 
Rechtsvorschriften die Besteuerung der als 
Gegenleistung für die nicht abgezogenen 
Prämien oder Beiträge gezahlten Renten 
ausschlössen 52. Die dänischen Rechtsvor
schriften erfüllten sehr wohl die Voraus
setzung hinsichtlich des unmittelbaren Zu
sammenhangs zwischen dem fehlenden Ab
zug und der Nichtbesteuerung. Hinsichtlich 

49 — Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 
(ABl. L 336, S. 15), der Titel wurde zuletzt durch die 
Richtlinie 2004/106/EG des Rates vom 16. November 2004 
geändert (ABl. L 359, S. 30). 

50 — Die Kommission verweist auf die Urteile Wielockx (zitiert in 
Fußnote 25) und Danner (zitiert in Fußnote 21). 

51 — Urteil Wielockx (zitiert in Fußnote 25), Randnr. 24. 

52 — Siehe das Urteil Danner (zitiert in Fußnote 21). 
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der weiteren Voraussetzung sei auf das Urteil 
Bachmann zu verweisen, wobei die Unge-
wissheit des Mitgliedstaats darüber, ob er die 
Steuer auf die vom ausländischen Versiche
rer geschuldeten Beträge erheben könne, die 
Bejahung der Kohärenz der Steuerregelung 
rechtfertigen könne, sofern die Steuer tat
sächlich nicht erhoben werde. 

59. Die schwedische Regierung hebt hervor, 
der Gerichtshof habe nie von der Bachmann-
Rechtsprechung Abstand genommen. Im 
Gegenteil habe er, insbesondere in der 
Rechtssache Manninen 53, deren Bedeutung 
dahin gehend präzisiert, dass die Kohärenz 
der Steuerregelung es erfordere, dass die 
Steuerbehörden die Abzugsfähigkeit von 
Lebensversicherungsbeiträgen vom steuer
baren Einkommen nur dann zulassen müss-
ten, wenn sie die Gewissheit hätten, dass das 
von den Versicherungsgesellschaften bei Ab
lauf des Versicherungsvertrags ausgezahlte 
Kapital später tatsächlich besteuert werden 
würde. 

Symmetrie des dänischen Systems 

60. Nach Auffassung der Kommission macht 
der steuerliche Vorteil, der für jene Versor
gungssysteme gilt, die bei in Dänemark 
ansässigen Einrichtungen abgeschlossen 
worden sind, diese Systeme attraktiver. Da
gegen werde das Fehlen des Steuervorteils 
bei ausländischen Vorsorgesystemen nicht 
durch Steuersymmetrie ausgeglichen. Unab
hängig davon, ob der Vertrag in Dänemark 

oder im Ausland geschlossen worden sei, 
könne Dänemark alle Altersrenten besteu
ern, die an im Inland wohnende Versiche
rungsnehmer gezahlt würden. Dänemark 
verliere dieses Recht nur, wenn der Ver
sicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen 
anderen Staat verlege. Vorbehaltlich des 
Bestehens von DBA sei nur in diesem Fall 
die Notwendigkeit gegeben, die Kohärenz 
der Steuerregelung zu wahren. Um diese 
Kohärenz zu gewährleisten, müssten die 
Bestimmungen über die Besteuerung der 
Altersrenten gezielt eingesetzt werden und 
dürften nicht unverhältnismäßig sein. 

61. Die dänische Regierung macht geltend, 
dass die Kommission ein neues Argument 
eingeführt habe, wonach der Mitgliedstaat 
die Abzugsfähigkeit nur dann ablehnen 
dürfe, wenn er keine Steuern auf die vom 
Versicherer zu zahlenden Beträge erhebe. 
Was den Wohnsitzwechsel des Versicherten 
angehe, so sei den Behörden des Mitglied
staats zum Zeitpunkt der Entrichtung der 
Beiträge nicht bekannt, ob dieser Versicherte 
auswandern werde, und damit auch nicht 
bekannt, ob die Steuer gemäß einem DBA 
nicht in dem Staat gezahlt werde, in dem die 
Beiträge entrichtet worden seien und in 
Bezug auf welche Abzüge im ursprünglichen 
Wohnsitzstaat gewährt worden sind, son
dern im neuen Wohnsitzstaat. Wenn der 
Standpunkt der Kommission zum Woh
nungswechsel so auszulegen sei, dass ein 
Mitgliedstaat zwar verpflichtet sei, die Ab
zugsfähigkeit der an ausländische Versor
gungssysteme gezahlten Beiträge zu gewäh
ren, aber das Recht behalte, die Erstattung 
der abgezogenen Beträge dann zu verlangen, 
wenn der Begünstigte in einen anderen 53 — Urteil vom 7. September 2004 in der Rechtssache C-319/02 

(Slg. 2004, I-7477, Randnrn. 42 bis 47). 
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Mitgliedstaat umziehe, setze ein solcher 
Standpunkt voraus, dass das betreffende 
Svstem mit dem Gemeinschaftsrecht verein
bar sei 54. 

Doppelbesteuerungsabkommen 

62. Nach Ansicht der Kommission ist die 
Symmetrie des dänischen Steuersystems auf
grund der DBA zerstört, da die Kohärenz der 
Steuerregelung nicht auf der Ebene einer 
Einzelperson durch eine enge Wechselbezie
hung zwischen der Abzugsfähigkeit der Bei
träge und der Besteuerung der Leistungen 
hergestellt werde, sondern auf die Ebene der 
Gegenseitigkeit der zwischen den Vertrags-
Staaten anwendbaren Vorschriften verlagert 
werde 55. Die Urteile Wielockx und Danner 
präzisierten die Grundsätze, die in den 
Urteilen Bachmann und Kommission/Bel
gien aufgestellt worden seien. Daraus ergebe 
sich, dass es auf die in einem nationalen 
Steuerrecht bestehende Kohärenz zwischen 
der Abzugsfähigkeit der Beiträge und der 
Besteuerung der gewährten Leistungen dann 
nicht mehr ankomme, wenn DBA geschlos
sen worden seien, denn diese wirkten sich 
auf die fragliche Kohärenz aus. In einem 
solchen Fall könnten sich die Mitgliedstaaten 
nicht mehr auf den Grundsatz der Kohärenz 
der Steuerregelung berufen. 

63. Die fragliche Steuerregelung sei folglich 
nach Ansicht der Kommission nicht kohä
rent, weil Dänemark in manchen seiner DBA 
bestimmten Versicherungsnehmern das 
Recht auf Abzug und Steuerbefreiung ein
räume. Dänemark könne die Behinderungen 
der Freiheiten nicht mit zwingenden Grün
den des Allgemeininteresses rechtfertigen, 
da es das angestrebte Ziel nicht in kohären
ter und systematischer Weise verfolge. 

64. Im Gegensatz dazu vertritt die dänische 
Regierung die Auffassung, die Steuerregelung 
gewähre Steuerausländern und Steuerinlän
dern, die sich in der gleichen Lage befänden, 
unabhängig von bilateralen Steuerabkom
men das gleiche Abzugsrecht für an dänische 
Vorsorgeeinrichtungen gezahlte Beiträge. 
Sollte anzunehmen sein, dass die Kohärenz 
der Steuerregelung durch ein von nationa
lem Recht abweichendes DBA zerstört wer
den könne, sei auf die Urteile Bachmann und 
Kommission/Belgien hinzuweisen. Diesen 
Urteilen sei nämlich zu entnehmen, dass 
das Bestehen eines DBA, wonach letztlich 
die Besteuerung von Rentenzahlungen an 
nicht in Belgien wohnende Empfänger un
geachtet der Abzugsfähigkeit der Beiträge in 
Belgien ausscheidet, den Gerichtshof nicht 
daran gehindert habe, die Kohärenz der 
belgischen Steuerregelung zu bejahen. 

54 — Urteil vom 11. März 2004 in der Rechtssache C-9/02 (De 
Lasteyrie du Saillant, Slg. 2004, I-2409). 

55 — Urteil Danner (zitiert in Fußnote 21), Randnr. 41. 
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65. Nach Ansicht der dänischen und der 
schwedischen Regierung ist ein DBA nicht 
Bestandteil des nationalen Steuersystems. 
Nach Auffassung der schwedischen Regie
rung erlaubt es ein DBA, unsinnige Ergeb
nisse zu beseitigen, die sich aus dem 
Zusammentreffen mehrerer verschiedener 
nationaler Steuersysteme ergeben könnten. 
Ein DBA könne die im nationalen Recht 
eines Mitgliedstaats vorgesehene Befugnis 
zur Erhebung der Steuer nie ausweiten, 
sondern nur einschränken. Ein solches Ab
kommen ziele somit nicht darauf ab, die 
Stimmigkeit der nationalen Steuersysteme zu 
verändern, sondern nur darauf, die Konflikte 
zu lösen, die zwischen zwei nationalen 
Steuersystemen entstehen könnten. Der 
Grundsatz, der im Urteil Wielockx aufge
stellt und im Urteil Danner bestätigt worden 
sei, sei der, dass ein DBA nicht die Ableh
nung der Abzugsfähigkeit von an ein Alters
vorsorgesystem gezahlten Beiträgen recht
fertigen könne. Das bedeute, dass die Kohä
renz des Steuersystems auf der Ebene des 
Steuerpflichtigen in den nationalen Rechts
vorschriften durch genaue Entsprechung der 
Abzugsfähigkeit der Beiträge und der Be
steuerung der von den Versicherern zu 
zahlenden Beträge gewahrt werden müsse. 

2. Würdigung 

66. Die oben 5 6 festgestellte Behinderung 
einiger Grundfreiheiten ist nur zulässig, 
wenn mit ihr ein berechtigtes und mit dem 

EG-Vertrag zu vereinbarendes Ziel verfolgt 
wird und wenn sie durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. In 
einem solchen Fall muss allerdings ihre 
Anwendung zur Erreichung des damit ver
folgten Zieles geeignet sein und darf nicht 
über das hinausgehen, was hierzu erforder
lich ist 57. 

67. Die Parteien sind sich im Wesentlichen 
über die Tragweite und die konkrete Bedeu
tung des Rechtfertigungsgrunds der Gewähr
leistung der Kohärenz des Steuersystems 
uneinig. Umstritten ist ferner, ob die frag
liche Regelung zwecks Gewährleistung der 
Wirksamkeit der steuerlichen Kontrollen 
erforderlich ist. 

68. Die dänische Regierung erklärte in der 
mündlichen Verhandlung, dass die Abzugs
fähigkeit bzw. Nichtberücksichtigung von 
Altersvorsorgeaufwendungen im Zusam
menhang mit der Besteuerung der späteren 
Rentenleistungen zu sehen sei: Die in Rede 
stehende Regelung stelle eine Art „Steuer
kredit" dar, weshalb der Fiskus die Sicherheit 
erlangen müsse, künftige Leistungen aus 
steuerfreien Beiträgen besteuern zu können, 
was insbesondere dann problematisch sein 
könne, wenn der Vorsorgeleistende zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Renten
leistungen keinen Wohnsitz mehr im Inland 
unterhält. Vor diesem Hintergrund sei es 
kohärent, die fraglichen Steuervorteile dann 
zu versagen, wenn die Altersvorsorgeauf-

56 — Nrn. 38 ff. 

57 — Urteile vom 15. Mai 1997 in der Rechtssache C-250/95 
(Futura Participations und Singer, Slg. 1997, I-2471, 
Randnr. 26), De Lasteyrie du Saillant (zitiert in Fußnote 
54), Randnr. 49, sowie vom 13. Dezember 2005 in der 
Rechtssache C-446/03 (Marks & Spencer, Slg. 2005,I-10837). 
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Wendungen im Ausland geleistet werden, 
was auf die Unwahrscheinlichkeit einer 
Besteuerungsmöglichkeit der Rentenleistun
gen schließen lasse. 

69. Diesem Vorbringen ist zu entnehmen, 
dass die vorliegende Rechtssache letztlich 
auch eine „Wegzugsproblematik" zum Ge
genstand hat und die Ausführungen Däne
marks zur Wirksamkeit der steuerlichen 
Kontrollen in engem Zusammenhang zu 
den Kohärenzgesichtspunkten stehen. 

70. Es erscheint zweckmäßig, zunächst auf 
die Geltung und die Tragweite des Kohä
renzgrundsatzes einzugehen. 

a) Allgemeine Überlegungen zum Grundsatz 
der Kohärenz des Steuersystems als Recht
fertigungsgrund 

71. In den Schlussanträgen zur Rechtssache 
Marks & Spencer 58 hob Generalanwalt 
Poiares Maduro die Bedeutung der Kohärenz 
des Steuersystems hervor, indem er fest
stellte, dass „der Begriff der steuerlichen 
Kohärenz ... dem Gemeinschaftsrecht als 
wichtiges Korrektiv [dient]. Er muss dazu 

dienen, die Wirkungen der Erstreckung der 
Gemeinschaftsfreiheiten auf die Steuersys
teme zu korrigieren, deren Gestaltung 
grundsätzlich allein der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten unterliegt. Es muss nämlich 
vermieden werden, dass die Anwendung der 
Verkehrsfreiheiten zu ungerechtfertigten Be
einträchtigungen der inneren Systematik der 
nationalen Steuersysteme führt. ... Die steu
erliche Kohärenz soll also die Integrität der 
nationalen Steuersysteme schützen, voraus
gesetzt, dass sie die Integration dieser 
Systeme im Rahmen des Binnenmarktes 
nicht behindert." 59 

72. Der Begriff der Kohärenz des Steuer
systems erscheint jedoch recht diffus. Der 
Gerichtshof wollte damit offenbar dem Um
stand Rechnung tragen, dass — aus inner
staatlicher Sicht — steuerliche Regelungen, 
die auf einen Steuerpflichtigen belastend 
wirken, im Zusammenhang mit anderen 
Regelungen, die ihnen zum Vorteil gerei
chen, zu betrachten sind, wie etwa der 
allfällige Zusammenhang zwischen Besteue
rung von Versicherungsleistungen und Ab
zugsfähigkeit der Beiträge 60. Mit dem Begriff 
der Kohärenz sollen nationale Bestimmun
gen gerechtfertigt werden, die die Vermei
dung einer steuerlichen Doppelbelastung 
bzw. die Gewährleistung einer Einmalbe
steuerung bezwecken, wie Generalanwältin 
Kokott bei ihrer Begriffsanalyse in den 
Schlussanträgen zur Rechtssache Manni
nen 61 feststellte. Im Hinblick auf die Be
steuerung der Altersvorsorge ist dem aller
dings hinzuzufügen, dass in Systemen, die 

58 — Urteil zitiert Fußnote 57. 

59 — A.a.O., Randnr. 66. 

60 — Vgl. die Rechtssachen Bachmann und Kommission/Belgien 
(zitiert in Fußnoten 23 und 24), wo der Gerichtshof einen 
solchen Zusammenhang erkannte, mit der Rechtssache 
Danner (zitiert in Fußnote 21), in welcher die Besteuerung 
der Versicherungsleistungen nach der in Rede stehenden 
finnischen Regelung offenbar in keinem Zusammenhang mit 
einer allfälligen Abzugsfähigkeit der Versicherungsbeiträge 
stand. 

61 — Urteil zitiert in Fußnote 53. 
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die laufende Rendite von Vorsorgesystemen 
besteuern, wie offenbar auch das dänische, 
eine wirtschaftliche Mehrfachbelastung — 
ungeachtet des allfälligen Zusammenhangs 
zwischen Abzugsfähigkeit von Beiträgen und 
Besteuerung der Leistungen — nicht grund
sätzlich ausgeschlossen wird. 

73. Es sei hier schließlich nur am Rande 
angemerkt, dass die dänische Regierung im 
vorliegenden Verfahren nicht geltend ge
macht hat, dass die fragliche Regelung auch 
deswegen gerechtfertigt erscheint, weil eine 
Gewährung der Abzugsfähigkeit von Bei
trägen an nicht ansässige Einrichtungen vor 
dem Hintergrund der Besteuerung der lau
fenden Rendite zu einer Besserstellung 
solcher nicht ansässiger Einrichtungen füh
ren würde, insoweit Erträge aus Verträgen in 
anderen Mitgliedstaaten nicht besteuert 
werden könnten. 

74. So erklärt sich jedenfalls auch, dass über 
die besondere Konstellation der steuerlichen 
Behandlung der Altersvorsorge hinaus, der 
Gerichtshof mit dem Kohärenzbegriff auch 
in anderem Zusammenhang — nämlich 
insbesondere im Hinblick auf nationale 
Regelungen der Körperschaftsteuer — kon
frontiert wurde und hiebei insbesondere zu 
klären hatte, ob ein ähnlicher Zusammen
hang zwischen einzelnen Steuerregelungen 
anzunehmen ist, etwa wenn Vor- und 
Nachteile nicht im Rahmen derselben Steu

erart 62 oder hinsichtlich desselben Steuer
pflichtigen 63 zusammentreffen. Schließlich 
sei noch angemerkt, dass der nicht unum
strittene Territorialitätsgrundsatz 64 auf ähn
lichen Gedanken betreffend den wirtschaft
lichen Zusammenhang zwischen Besteue
rung von Einkünften und Abzugsfähigkeit 
von Aufwendungen fußt. 

75. Gleichwohl ist unübersehbar, dass der 
Gerichtshof seit seinen Aufsehen erregenden 
Urteilen Bachmann 65 und Kommission/Bel
gien66 eine Rechtfertigung aus Gründen der 
steuerlichen Kohärenz nicht mehr zugelas
sen und nur in wenigen Fällen eine Kohärenz 
des nationalen Steuersystems überhaupt be
jaht hat6 7 . Der Rechtfertigungsgrund der 
steuerlichen Kohärenz fristet somit ein ei
genartiges Dasein, indem er in Verfahren 
betreffend die direkte Besteuerung beinahe 
systematisch als Rechtfertigungsgrund für 

62 — Siehe z. B. die Urteile vom 21. September 1999 in der 
Rechtssache C-307/97 (Saint-Gobain, Slg. 1999, I-6161), vom 
15. Juli 2004 in der Rechtssache C-315/02 (Lenz, Slg. 2004, 
1-7063) und in der Rechtssache Manninen (zitiert in 
Fußnote 53). 

63 — Urteile vom 26. Oktober 1999 in der Rechtssache C-294/97 
(Eurowings, Slg. 1999, I-7447), vom 12. Dezember 2002 in 
der Rechtssache C-324/00 (Lankhorst-Hohorst, Slg. 2002, 
I-11779), vom 6. Juni 2000 in der Rechtssache C-35/98 
(Verkooijen, Slg. 2000, I-4071) und vom 15. Juli 2004 in der 
Rechtssache C-242/03 (Paulus und Weidert, Slg. 2004, 
I-7379). 

64 — Nach dem Urteil Futura Participations und Singer (zitiert in 
Fußnote 57) verstößt es nicht gegen Artikel 52 EG-Vertrag, 
wenn ein Mitgliedstaat den Verlustvortrag aus früheren 
Jahren bei einem Steuerpflichtigen, der in seinem Gebiet eine 
Zweigniederlassung, nicht aber seinen Sitz hat, davon 
abhängig macht, dass die Verluste in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit Einkünften stehen, die der Steuer
pflichtige in diesem Staat erzielt hat, sofern Steuerinländer 
nicht besser behandelt werden. Siehe jedoch auch die Urteile 
vom 18. September 2003 in der Rechtssache C-168/01 (Bosal 
Holding, Slg. 2003, I-9409, Randnrn. 38 ff.), vom 10. März 
2005 in der Rechtssache C-39/04 (Laboratoires Fournier, 
Slg. 2005, I-2057, Randnrn. 17 f.) sowie Marks & Spencer 
(zitiert in Fußnote 57). Zum Territorialitätsgrundsatz siehe 
insbesondere Lang, European Taxation 2006, 54 (59 f.). 

65 — Zitiert in Fußnote 23. 

66 — Zitiert in Fußnote 24. 

67 — Urteile vom 14. Februar 1995 in der Rechtssache C-279/93 
(Schumacker, Slg. 1995, I-225, Randnr. 42) und Manninen 
(zitiert in Fußnote 53), Randnr. 45. Im Urteil Marks 
& Spencer (zitiert in Fußnote 57) verzichtete der Gerichtshof 
darauf, auf die Kohärenz der betreffenden Steuerregelung 
einzugehen. Siehe zuletzt aber die Schlussanträge von 
Generalanwältin Kokott vom 30. März 2006 in der anhän
gigen Rechtssache C-470/04 (N.), Nrn. 102 ff., die von der 
Kohärenz der betreffenden einkommenssteuerrechtlichen 
Regelung ausgeht. 
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eine allfällige Behinderung der Grundfrei
heiten bemüht wird, gleichzeitig aber im 
Ergebnis kaum zielführend ist. Vor diesem 
Hintergrund spekuliert das Schrifttum über 
die Abkehr des Gerichtshofes von der Bach
mann-Rechtsprechung, wobei teils die dies
bezügliche Undeutlichkeit des Gerichtshofes, 
teils seine Ergebnisse selbst kritisiert werden. 
In der mündlichen Verhandlung warnte 
indes die dänische Regierung eindringlich 
vor einer solchen Abkehr und trug vor, die 
Klage der Kommission sei schon deswegen 
unbegründet, weil sie mit dem Ergebnis der 
Rechtssachen Bachmann und Kommission/ 
Belgien unvereinbar sei. 

76. Diese Ansicht der dänischen Regierung 
vermag schon deswegen nicht zu überzeu
gen, weil der Gerichtshof den Begriff der 
Kohärenz des Steuersystems seit den Ur
teilen Bachmann und Kommission/Belgien 
inhaltlich präzisiert hat, sodass die daraus 
herzuleitenden Anforderungen an nationale 
Regelungen zweifelsohne erhöht worden 
sind. Bereits im Urteil Wielockx 68 stellte 
der Gerichtshof klar, dass wenn „die steuer
liche Kohärenz auf der Grundlage eines mit 
einem anderen Mitgliedstaat geschlossenen 
bilateralen Abkommens gewährleistet wird, 
... dieser Grundsatz nicht herangezogen 
werden [kann], um die Verweigerung einer 
Abzugsmöglichkeit ... zu rechtfertigen"69. 
Diese Haltung bestätigte der Gerichtshof im 
Urteil Danner 70. Im vorliegenden Fall steht 

der Gerichtshof folglich keineswegs vor der 
Alternative, die Lösung des Urteils Bach
mann zu bestätigen oder auf den Rechtfer
tigungsgrund der Kohärenz gänzlich zu 
verzichten. 

77. Es entsteht letztendlich den Eindruck, 
dass der diffuse Charakter der Kohärenz
rechtfertigung auf die kaum überzeugende 
systematische Erfassung des Kohärenzgedan
kens zurückzuführen ist. Wenn die unter
schiedliche Behandlung von grenzüber
schreitenden Sachverhalten im nationalen 
Steuerrecht als Diskriminierungsproblem 
analysiert werden würde 71, bestünde die 
Möglichkeit, die Kohärenzargumentation na
tionaler Steuerbehörden sachgerechter der 
Frage zuzuordnen, ob die fragliche Differen
zierung sachlich gerechtfertigt ist 72. 

b) Kohärenz auf nationaler Stufe 

78. Vorauszuschicken ist, dass das Anliegen 
der dänischen Regierung als solches — 
nämlich die Sicherstellung der Besteuerung 

68 — Zitiert in Fußnote 25. 

69 — A. a. O., Randnr. 25. 

70 — Zitiert in Fußnote 21, Randnr. 41. 

71 — Vgl. bereits oben, Nrn. 42 ff. 

72 — Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die 
Kohärenzargumentation auf eine sachliche Rechtfertigung 
einer unterschiedlichen Behandlung hinauslaufen kann, wie 
etwa in der anhängigen Rechtssache C-386/04 (Stauffer) (vgl. 
meine Schlussanträge vom 15. Dezember 2005). 
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der Rentenleistungen für den Fall, dass die 
Vorsorgeaufwendungen steuerlich privile
giert worden sind, und zwar auch dann, 
wenn der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz 
in einen anderen Mitgliedstaat verlegt —, 
grundsätzlich anerkennenswert erscheint. 

79. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes 
enthält etliche Hinweise in diesem Sinne: In 
den Urteilen Bachmann 73 und Kommission/ 
Belgien 74 führte der Gerichtshof aus, dass 
die Kohärenz der Steuerregelung voraus
setze, dass Belgien, „wäre es verpflichtet, 
den Abzug der in einem anderen Mitglied
staat gezahlten Lebensversicherungsbeiträge 
zuzulassen, die von den Versicherern zu 
zahlenden Beiträge besteuern könnte". Der 
Gerichtshof bestätigte diese Aussage im 
Urteil Manninen, wonach die Kohärenz des 
Steuersystems voraussetzt, „dass die belgi
schen Steuerbehörden, wenn sie die Abzieh
barkeit der Lebensversicherungsbeiträge von 
den steuerbaren Einkünften zuzulassen hat
ten, die Gewissheit besitzen mussten, dass 
das von den Versicherungsgesellschaften bei 
Ablauf des Vertrages ausgezahlte Kapital 
später tatsächlich besteuert werden wür-
de" 75. 

80. Die Rechtsprechung betreffend die Be
steuerung jener stillen Reserven, die wäh
rend der unbeschränkten Steuerpflicht im 

Inland angesammelt werden 76, geht wohl in 
dieselbe Richtung: Das von der dänischen 
Regierung dargelegte Anliegen wurde wohl 
durch den Gerichtshof in den Urteilen X und 
Y 77 sowie de Lasteyrie du Saillant 78 indirekt 
anerkannt, indem er in jenen Urteilen die 
Unvereinbarkeit der fraglichen Regelung mit 
den betreffenden Grundfreiheiten am Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz scheitern ließ. 

81. Hinsichtlich der Kohärenz der fraglichen 
Regelung auf nationaler Ebene ist jedoch 
daran zu erinnern, dass die Urteile in den 
Rechtssachen Bachmann und Kommission/ 
Belgien auf der Feststellung beruhten, dass 
nach nationalem belgischen Recht ein un
mittelbarer Zusammenhang zwischen der 
Abzugsfähigkeit der Beiträge und der Be
steuerung der von den Versicherern zu 
leistenden Beträge bestand. Das belgische 
Steuersystem sah einen Ausgleich zwischen 
dem Einnahmeverlust, der sich aus dem 
Abzug der Versicherungsbeiträge ergab, 
und den durch die Besteuerung der von 
den Versicherern zu zahlenden Pensionen, 
Renten oder Kapitalabfindungen erzielten 
Einnahmen vor. Ferner sei daran erinnert, 
dass im belgischen System eine fehlende 
Abzugsmöglichkeit auf der Beitragsseite zu 
einer Befreiung der Leistungen führte. 

73 — A. a. O., Randnr. 23. 

74 — A. a. O., Randnr. 16. 

75 — Urteil zitiert in Fußnote 53, Randnr. 47. 

76 — Ein Teil des Schrifttums ordnet ein solches Anliegen dem 
Kohärenzargument zu: Knobbe-Keuk, DB 1991, 298, 298 und 
300; dies., EC Tax Review 1994, 74, 83; Schön, JbFStR 
1998/99, 74, 76. 

77 — Urteil vom 21. November 2002 in der Rechtssache C-436/00 
(Slg. 2002, I-10829, Randnr. 59). 

78 — Urteil zitiert in Fußnote 54, Randnrn. 65 und 67. 
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82. Nach den oben in Nummer 14 zusam-
mengefassten Grundsätzen der fraglichen 
Regelung besteht im vorliegenden Fall offen
bar ein solcher unmittelbarer Zusammen
hang zwischen der Abzugsfähigkeit der 
Vorsorgeaufwendungen und der Besteue
rung der von den Vorsorgeeinrichtungen 
gezahlten Leistungen. Im dänischen Steuer
system werden nämlich Leistungen, die an in 
Dänemark ansässige Personen gezahlt wer
den, abhängig davon besteuert, ob die für 
den Aufbau solcher Leistungen gezahlten 
Beiträge von den steuerpflichtigen Einkünf
ten der Leistungsbezieher abgezogen worden 
sind oder nicht. 

83. Die sich hieraus ergebende „Symme
trie" 79 — nach der Diktion der Kommission 
— reicht aber für eine Rechtfertigung der 
festgestellten Behinderung nicht aus, da zu 
diesem Zwecke zu klären wäre, ob Dänemark 
den von ihm verfolgten Zweck nicht mit 
weniger einschneidenden Mitteln hätte ver
folgen können. 

84. Insoweit ist — ungeachtet der steuer
lichen Behandlung der Leistungen — anzu
merken, dass die festgestellte Behinderung 
der Grundfreiheiten aus der fehlenden Ab
zugsfähigkeit bzw. Nichtberücksichtigung 
der Beiträge herrührt und diese fehlende 
Abzugsfähigkeit bzw. Nichtberücksichtigung 
nicht nur solche Steuerpflichtige trifft, die 
ihren Wohnsitz in einen anderen Mitglied
staat verlegen. Auch Steuerpflichtige, die 

zum Zeitpunkt des Leistungserhalts ihren 
Wohnsitz in Dänemark behalten haben, sind 
von der fehlenden Abzugsfähigkeit von Bei
trägen an im Ausland ansässige Versor
gungseinrichtungen betroffen, obwohl die 
Besteuerung der Rentenleistungen in ihrem 
Fall grundsätzlich gesichert ist. Somit er
scheint die fragliche Regelung im Hinblick 
auf die von ihr verfolgte Zielsetzung über
schießend und damit unverhältnismäßig. 

85. Entgegen der Auffassung Dänemarks 80 

hat die Kommission in diesem Zusammen
hang kein neues — und als solches unzu
lässiges — Argument eingeführt: Nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes wird zwar 
de r G e g e n s t a n d e ine r Klage n a c h 
Artikel 226 EG durch das dort vorgesehene 
Vorverfahren eingegrenzt, ohne dass jedoch 
hieraus folgt, dass in jedem Fall eine völlige 
Übereinstimmung zwischen der Darlegung 
der Rügen im Mahnschreiben, im Tenor der 
mit Gründen versehenen Stellungnahme und 
in den Anträgen in der Klageschrift bestehen 
muss, sofern nur der Streitgegenstand nicht 
erweitert oder geändert wird 81. Dänemark 
hat jedoch eine solche Erweiterung oder 
Abänderung des Streitgegenstands nicht 
geltend gemacht. 

79 — Entweder Abzugsfähigkeit der Beiträge an in Dänemark 
ansässige Versorgungseinrichtungen und Besteuerung der 
Leistungen oder Besteuerung der Beiträge und Steuerfreiheit 
der Leistungen. 

80 — Siehe oben, Nr. 61. 

81 — Siehe statt vieler die Urteile vom 16. Juni 2005 in der 
Rechtssache C-456/03 (Kommission/Italien, Slg. 2005, 
I-5335, Randnr. 39) und vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache 
C-147/03 (Kommission/Österreich, Slg. 2005, I-5969, 
Randnr. 24). 
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c) Kohärenz auf DBA-rechtlicher Stufe 

86. Die fehlende Möglichkeit einer Besteue
rung von Rentenleistungen der Vorsorgeein
richtungen bei Wegzug des Steuerpflichtigen 
stellt eine Folge der dem OECD-MA folgen
den dänischen Doppelbesteuerungsabkom
men dar, wonach das Besteuerungsrecht an 
den Rentenleistungen oder sonstigen Ver
sicherungsleistungen ausschließlich dem An
sässigkeitsstaat des Rentenempfängers zuge
wiesen ist, und zwar unabhängig davon, wo 
die leistende Einrichtung ansässig ist 82. Da
mit ist eine DBA-rechtliche Zuweisung 
geeignet, den nach internem Recht bestehen
den Zusammenhang zwischen Abzugsfähig
keit der Beiträge und späterer Besteuerung 
der Rentenleistungen zu durchbrechen. 

87. Der Gerichtshof trägt diesem Umstand 
seit dem Urteil Wielockx 83 Rechnung und 
führte aus, dass „die steuerliche Kohärenz 
nicht auf der Ebene einer Einzelperson durch 
eine strenge Wechselbeziehung zwischen der 
Abzugsfähigkeit der Beiträge und der Be
steuerung der Renten hergestellt wird, son
dern auf die Ebene der Gegenseitigkeit der in 
den Vertragsstaaten anwendbaren Vorschrif
ten verlagert wird", sodass „der Grundsatz 
der steuerlichen Kohärenz nicht herangezo
gen werden [kann], um die Verweigerung 

eines Abzugs, wie er hier in Rede steht, zu 
rechtfertigen" 84. 

88. Aus alledem folgt, dass die festgestellte 
benachteiligende steuerliche Behandlung 
von Beitragsleistungen an nichtansässige 
Versorgungseinrichtungen nicht aus Grün
den der Gewährleistung der steuerlichen 
Kohärenz gerechtfertigt werden kann. 

d) Wirksamkeit der steuerlichen Kontrollen 

89. Die von der dänischen Regierung als 
Rechtfertigungsgrund geltend gemachte 
Wirksamkeit der steuerlichen Kontrollen 
vermag nicht zu überzeugen, da der Ge
richtshof diesen Rechtfertigungsgrund in 
ähnlichem Zusammenhang — insbesondere 
in der Rechtssache Danner 85 — verworfen 
hat. 

90. Zu unterscheiden ist hiebei die Kontrolle 
über die Erfüllung der Voraussetzungen für 
die Abzugsfähigkeit von Beiträgen, die an 
Versorgungssysteme von nichtansässigen 
Anbietern entrichtet werden einerseits, und 
die Kontrolle über die von solchen Anbietern 
bedienten Leistungen andererseits. 

82 — Art. 18 und 21 OECD-MA. 
83 — Urteil zitiert in Fußnote 25, Randnrn. 24 und 25. 

84 — Urteil Danner (zitiert in Fußnote 21), Randnr. 41. 
85 — Urteil zitiert in Fußnote 21, Randnrn. 44 ff. 
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91. Was die Kontrolle über die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit 
von Beiträgen angeht, hat der Gerichtshof 
im Urteil Danner ausgeführt, dass „[n]ichts 
... die beteiligten Steuerbehörden daran 
[hindert], vom Steuerpflichtigen selbst alle 
Belege zu verlangen, die ihnen für die 
Beurteilung der Frage notwendig erscheinen, 
ob die Voraussetzungen für die Abzugsfä
higkeit der Beiträge nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften erfüllt sind und der ver
langte Abzug dementsprechend gewährt 
werden kann" 86. 

92. Darüber hinaus könne ein Mitgliedstaat 
nach der Richtlinie 77/799 „die zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaats um 
alle Auskünfte ersuchen, die er für die 
ordnungsgemäße Festsetzung der Einkom
mensteuer benötigt ... oder die er für 
erforderlich hält, um die genaue Höhe der 
Einkommensteuer zu ermitteln, die ein 
Steuerpflichtiger nach Maßgabe der von 
ihm angewandten Rechtsvorschriften schul-
det" 87. 

93. Hinsichtlich der Besteuerung der Lei
stungen, die an im jeweiligen Mitgliedstaat 
— hier Dänemark — ansässige Personen 
gezahlt worden sind, hielt der Gerichtshof im 
Urteil Danner eine wirksame Kontrolle eines 
Mitgliedstaats mit weniger einschneidenden 
Maßnahmen als mit dem Ausschluss der 
Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen 
für möglich 88. Der Gerichtshof verwies auf 
die Richtlinie 77/799 sowie auf die zum 

Zwecke der Beantragung des Abzugs vorge
legten Belege 89. 

94. Generalanwalt Jacobs hatte in den 
Schlussanträgen zu jener Rechtssache dar
über hinaus zu bedenken gegeben, dass „ein 
Mitgliedstaat ... dafür sorgen kann, dass im 
Ausland niedergelassene Versicherungsun
ternehmen sich kooperativ verhalten und 
die notwendigen Informationen über die 
Zahlungen erteilen, die sie an in dem 
betreffenden Mitgliedstaat ansässige Perso
nen leisten" 90. Angeregt wurde insbesondere 
der Abschluss von Vereinbarungen zwischen 
ausländischen Versorgungseinrichtungen 
und den Behörden des betreffenden Mit
gliedstaats, u. a. zwecks Übermittlung von 
Informationen betreffend die Vertragserfül
lung. Der Gerichtshof hat diese Anregung 
nicht übernommen, dies wohl zu Recht, da 
ihre praktische Umsetzung in vielen Fällen 
unmöglich ist, sei es nur, weil die Versor
gungseinrichtung nach dem Recht ihres 
Sitzes einem Berufsgeheimnis unterliegen 
kann, was die dänische Regierung im Übri
gen zutreffend hervorgehoben hat. 

95. Festzuhalten ist daher, dass die fest
gestellte Behinderung des freien Dienstleis
tungsverkehrs, der Niederlassungsfreiheit 
und der Freizügigkeit auch nicht aus Grün
den der Wirksamkeit der steuerlichen Kon
trollen gerechtfertigt werden kann. 

86 — A. a. O., Randnr. 50. 

87 — A. a. O., Randnr. 49. 

88 — A. a. O., Randnr. 51. 

89 — A. a. O., Randnr. 52. 

90 — A. a. O., Nr. 74. 
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VI — Kosten 

96. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrens
ordnung ist die unterliegende Partei auf 
Antrag zur Tragung der Kosten zu verur
teilen. Nach Artikel 69 § 3 Unterabsatz 1 der 
Verfahrensordnung kann der Gerichtshof 
u. a. dann die Kosten teilen oder beschließen, 
dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, 
wenn jede Partei teils obsiegt und teils 
unterliegt. 

97. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, 
dass die Kommission mit ihrer Klage inso
weit zum Teil unterlegen ist, als sie die 
Feststellung der Verletzung des Artikels 
56 EG durch das Königreich Dänemark 
begehrt hat. 

98. Unter diesen Umständen erscheint es 
sachgerecht, das Königreich Dänemark zur 
Tragung seiner eigenen Kosten sowie von 
drei Viertel der Kosten der Kommission zu 
verurteilen. Die Kommission wäre zur Tra
gung von einem Viertel ihrer eigenen Kosten 
zu verurteilen. 

VII — Ergebnis 

99. Nach alledem wird dem Gerichtshof vorgeschlagen, festzustellen: 

1. Das Königreich Dänemark hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus den 
Artikeln 39 EG, 43 EG und 49 EG verstoßen, dass es eine Regelung für 
Lebensversicherungen und Altersversorgungen eingeführt und aufrechterhalten 
hat, nach der das Steuerabzugs- und das Steuerbefreiungsrecht für Bei
tragszahlungen (§§ 18 und 19 des Pensionsbeskatningslov [Rentenbesteue
rungsgesetz]) nur für Beitragszahlungen nach Maßgabe von Verträgen gewährt 
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wird, die mit in Dänemark ansässigen Versorgungseinrichtungen geschlossen 
wurden, während für Beitragszahlungen nach Maßgabe von Verträgen, die mit 
in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Versorgungseinrichtungen geschlossen 
wurden, keine solche Steuererleichterung gewährt wird (§§ 53A und 53B). 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Das Königreich Dänemark trägt drei Viertel der Kosten der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften sowie seine eigenen Kosten. 

4. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt ein Viertel ihrer 
eigenen Kosten. 
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